
 



ÖGJ- Österreichische Gewerkschaftsjugend 

 

Bundesweites Präsenzdienstvertretungsmodell 

 

Das Modell baut auf dem auf Kompanieebene bereits existierenden 

Soldatenvertreter (SV) auf, der samt seiner drei Ersatzleute ca. 4 Wochen nach 

Einrückungstermin gewählt wird. Wöchentlich soll es in Zukunft mindestens eine 

Besprechung des SV mit dem Kompaniekommandanten über Ausbildungs- und 

Dienstfragen geben. 

 

In Zukunft sollen die Soldatenvertreterschulungen, die üblicherweise eine 

Woche nach der Wahl auf Militärkommandoebene (entspricht Bundesland) 

stattfindet, unter Einbeziehung eines Referenten der ÖGJ, auf zwei Tage verlängert 

werden. Direkt im Anschluss daran soll nun ein Delegierter (plus Ersatzmann) für den 

Landesrekrutenausschuss, einer neu zu schaffenden Vertretung auf 

Militärkommandoebene, gewählt werden. 

 

Kommen die Soldatenvertreter in ihre Kaserne zurück, setzen sie dort ihr 

Ausbildungsprogramm mit einer halbtägigen Schulung fort - eine Möglichkeit, die 

theoretisch bereits heute geboten wird. Anschließend wählen alle Soldatenvertreter 

des Truppenkörpers (entspricht meist der Kaserne) einen neu einzurichtende 

Truppenkörpersprecher (TKS) sowie je eine Ersatzperson pro Einrückungstermin. 

Monatlich soll es mit dem Kommandanten des Truppenkörpers eine Besprechung 

über Fragen wie Verpflegung, Unterkunft, Soldatenheim und Freizeitgestaltung 

geben. Außerdem hat der TKS in der zweiten Instanz des Kommandantenverfahrens 

nach dem Heeresdisziplinargesetz Mitwirkungsrecht. 

 

Alle neu gewählten Delegierte zum LKS werden vierteljährlich zu einer 

bundesweiten, zweitägigen Ausbildung zusammengezogen. Anschließend wird nach 

skandinavischem Muster ein Nationaler Rekrutenkongress (NRK) abgehalten, an 

dem sich alle Landes- bzw. Zentralrekrutenausschussmitglieder versammeln. 



Schätzungsweise 50 bis 60 Teilnehmer diskutieren dort alle wehrdienstrelevanten 

Fragen. 

 

Zu den Hauptaufgaben des Kongresses zählt es, einen ebenfalls neu zu  

schaffenden Zentralen Rekrutenausschuss (ZRA) als bundesweite Vertretung und 

dessen Ersatzleute zu wählen bzw. zu entlasten. Der ZRA setzt sich aus sieben 

Mitgliedern (wie beim bereits existierenden Zentralen Zeitsoldatenausschuss) 

zusammen, wobei bei der Wahl auf die Repräsentation aller anwesenden 

Einrückungstermine (Kontinuität) sowie auf regionale Ausgewogenheit 

(föderalistisches Element) geachtet werden soll. Ebenso sollen Mandate für 

Verhandlungen mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung und anderen in  

Frage kommenden Kommandoeinheiten bzw. Behörden erteilt werden. Der ZRA ist 

gegenüber dem NRK voll rechenschaftspflichtig. 

 

Zweimal jährlich soll es zu einer Aussprache des ZRA mit den drei 

Bundessprechern der Zivildiener kommen, um über Belange zu diskutieren, die für 

alle Wehr- bzw. Dienstpflichtigen von Interesse sind (Pensionsanspruch, 

Wohnungsbeihilfe, etc.). Ebenso soll einmal jährlich der Nationale Rekrutenkongress 

mit dem entsprechenden Kongress der Zivildiener zusammentreffen. 
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